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§ 8 WWPG Heimordnung
 WWPG - Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.05.2020

(1) Der Heimträger hat die Regelungen über den inneren Betrieb des Heimes in einer Heimordnung schriftlich

festzulegen.

(2) Die Heimordnung hat jedenfalls zu enthalten:

1. Bestimmungen über den Vorgang bei der Aufnahme und Beendigung des Heimaufenthalts der Bewohner;

2. Bestimmungen über die internen Organisationsabläufe, die nach den Bedürfnissen der Bewohnergemeinschaft

auszurichten sind;

3. Bestimmungen über die Befugnisse der im Heim tätigen Personen;

4. Bestimmungen über die Mitwirkung der Bewohner;

5. Bestimmungen über die Erreichbarkeit der Direktion und der Pflegedienstleitung;

6. weitere für den zweckentsprechenden Betrieb des Heimes erforderliche Bestimmungen.

(3) Die Heimordnung ist den Bewohnern bei ihrer Aufnahme zur Kenntnis zu bringen und im Heim gut sichtbar und

lesbar anzuschlagen oder als Broschüre aufzulegen.

(4) Bei wesentlichen Änderungen ist die Heimordnung anzupassen. Die Heimordnung ist im Heim zur jederzeitigen

Einsichtnahme durch Organe des Magistrats und des nach § 34 Wiener Sozialhilfegesetz – WSHG zuständigen

Sozialhilfeträgers bereit zu halten.

(5) Der Heimträger hat die Heimordnung und jede wesentliche Änderung derselben zum Zweck der ö>entlichen

Einsichtnahme auf seiner Homepage zu verö>entlichen, sofern er über eine solche verfügt. Die Heimordnung und jede

wesentliche Änderung derselben ist jedenfalls vom Heimträger in einer für die Allgemeinheit zugänglichen Weise zur

Einsicht bereit zu halten.
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